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1. Freiwillige Umsatzsteuer-
Vorauszahlungen innerhalb des 
10-Tages-Zeitraums 
 

Erst im Februar 2022 fällte der Bundes-

finanzhof (BFH) ein Urteil über die Be-

rücksichtigung von freiwilligen Umsatz-

steuer-Vorauszahlungen innerhalb des 

10-Tages-Zeitraums bei Einnahmen-

Überschuss-Rechnungen. Am 13.12. 

folgte dann das nächste Urteil zu der 

Thematik. 

 

Ein Steuerpflichtiger zahlte am 6.1. die 

Umsatzsteuer-Vorauszahlung für den 

vergangenen Dezember. Da ihm eine 

Dauerfristverlängerung gewährt wurde, 

verschiebt sich die Fälligkeit auf den 

10.2. Die geleistete Zahlung setzte er ge-

winnmindernd in der Gewinn-ermitt-

lung des Vorjahres an. Das Finanzamt 

erkannte die Zahlung erst als Betriebs-

ausgabe für das Jahr der tatsächlichen 

Zahlung an. Diese Herangehensweise 

begründete es mit der durch die Dauer-

fristverlängerung verschobenen Fällig-

keit der Zahlung. 

 

Der BFH stimmte dieser Vorgehens-

weise zu. Die Umsatzsteuer-Vorauszah-

lung für den Voranmeldungszeitraum 

Dezember des Vorjahres, die zwar in-

nerhalb des maßgeblichen 10-Tages-

Zeitraums geleistet wurde, aber wegen 
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einer Dauerfristverlängerung erst da-

nach fällig wird, ist bei der Gewinner-

mittlung durch Einnahmen-Überschuss-

Rechnung erst im Jahr des Abflusses als 

Betriebsausgabe zu berücksichtigen. 

 

 

2. Entnahme von Alt-Photo-
voltaik-anlagen 
 

Vor dem 1.1.2023 wurden Photovoltaik-

anlagen, die sowohl für unternehmeri-

sche als auch für private Zwecke genutzt 

wurden, regelmäßig dem Unterneh-

mensvermögen zugeordnet. Betreiber 

konnten die Vorsteuer aus dem Kauf der 

Anlage abziehen, mussten aber sowohl 

den verkauften Strom als auch den selbst 

genutzten Strom versteuern. Mit der 

Einführung des Nullsteuersatzes zum 

1.1.2023 können Betreiber nun die Pho-

tovoltaikanlage steuerfrei aus dem Un-

ternehmensvermögen entnehmen und 

müssen selbst genutzten Strom nicht 

mehr versteuern. 

 

Die Finanzverwaltung in NRW hat dazu 

unter Hinweis auf das Bundesministe-

rium für Finanzen Stellung bezogen. 

Eine Entnahme der gesamten Photovol-

taikanlage ist nur möglich, wenn voraus-

sichtlich mehr als 90 % der Anlage für 

nichtunternehmerische Zwecke verwen-

det werden. Wird ein Teil des erzeugten 

Stroms zum Laden eines Privatfahr-

zeugs, dem Betrieb einer Wärmepumpe 

oder dem Laden einer Batterie (nicht in-

begriffen tragbare Batterien und Power-

banks) verwendet, wird aus Vereinfa-

chungsgründen davon ausgegangen, 

dass die Anlage mehr als 90 % für nicht-

unternehmerische Zwecke genutzt wird. 

Diese Regelung gilt selbst dann, wenn 

mehr als 10 % des Stroms nach Ent-

nahme tatsächlich weiter veräußert wird. 

 

Sind die Bedingungen für die Entnahme 

erfüllt, kann diese dem Nullsteuersatz 

unterworfen werden. Die Entnahme 

kann entweder in der Voranmeldung, in 

der Jahressteuererklärung oder schrift-

lich gegenüber dem zuständigen Finanz-

amt erklärt werden. Es ist keine Vorsteu-

erberichtigung erforderlich und der ur-

sprünglich in Anspruch genommene 

Vorsteuerabzug kann nicht rückwirkend 

verweigert werden. 

 

Auch nach der Entnahme der Photovol-

taikanlage ist die Lieferung von Strom 

an den Netzbetreiber eine unternehmeri-

sche Tätigkeit und grundsätzlich steuer-

pflichtig. Bei Anwendung der Kleinun-

ternehmerregelung wird diese Steuer 

nicht erhoben. Wenn der Betreiber beim 

Kauf der Anlage auf die Anwendung der 

Kleinunternehmerregelung verzichtet 

hat, ist er für fünf Jahre an die Steuer-

pflicht gebunden. 

 

 

3. Beginn der Gewerbesteu-
erpflicht bei gewerblichem 
Grundstückshandel 
 

Am 1.9.2022 erließ der Bundesfinanz-

hof (BFH) ein Urteil zum Beginn der 

sachlichen Gewerbesteuerpflicht bei ge-

werblichen Grundstückshändlern. In 

dem Fall, den der BFH entschied, ging 

es um eine KG, deren Gesellschafts-

zweck der Erwerb, die Verwaltung und 

die Veräußerung von Immobilien, 

Grundstücken und grundstücksgleichen 

Rechten im eigenen Namen und auf ei-

gene Rechnung ist. Für das erste Wirt-

schaftsjahr wurde die Gewerbesteuerer-

klärung eingereicht, die einen Verlust 

aus Gewerbebetrieb auswies. Den damit 

verbundenen Antrag auf vortragsfähige 

Verlustfeststellung lehnte das Finanz-

amt allerdings ab. Bloße Vorbereitungs-

handlungen würden noch keine Gewer-

besteuerpflicht begründen, da noch 

keine Teilnahme am allgemeinen wirt-

schaftlichen Verkehr stattfinden würde. 



 K ∙G ∙ J ∙W 
  K lemm, Giesemann & Partner  

 Steuerberatungsgesellschaft mbB 

 

Seite 3 von 11 

  Stand: 27. Juli 2023 

 

Dipl.-Kaufmann *** 

Joachim Klemm  
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 

 
Dipl.-Kaufmann (FH) 

Eckhardt Giesemann * 
Steuerberater 

 
Dipl.-Finanzwirt (FH) 

Stefan Dierkes, M.R.F ** 
Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, 
FA für Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Steuerberater, verei-
digter Buchprüfer 

 
Rainer Wallschlag 
Steuerberater 

 
Ingo Tietjen * 
Steuerberater 

angestellt gem. § 58 StBerG  
 
 
 

Sitz der Gesellschaft: 
26125 Oldenburg 
Wilhelmshavener  
Heerstrasse 50 
T: 0441 / 923100 – 0 
F: 0441 / 923100 – 99 
e-mail: oldenburg@kgjw.de 
 
Zweigniederlassung: 
26817 Rhauderfehn 
Untenende 62 b 
T:  04952 / 56 19  
F:  04952 / 67 77 
e-mail: rhauderfehn@kgjw.de 
 
Zweigniederlassung: 
26789 Leer 
Heisfelder Straße 81 
T: 0491 / 91 20 698-0 
F: 0491 / 91 20 698-99  
e-mail: leer@kgjw.de 
 
www.KGJW.de 
kanzlei@kgjw.de 
 
 
eingetragen im  
Partnerschaftsregister  
des Amtsgerichts  
Hannover Nr. 200534 
 
 

 

*  

 
 

Kooperationen: 
** Kranz, Dierkes & Partner mbB Rechts-

anwälte, Oldenburg 
***ACUS Klemm und Partner mbB Wirt-

schaftsprüfergesellschaft 
 
 

 
  

 

Ohne Gewerbesteuerpflicht können 

keine vortragsfähigen Gewerbeverluste 

festgestellt werden. 

 

Über das Merkmal des Beginns der 

sachlichen Gewerbesteuerpflicht ist 

selbstständig im Verlustfeststellungs-

verfahren zu entscheiden, stellte der 

BFH zunächst grundsätzlich dar. Bei ge-

werblichen Grundstückshändlern be-

ginnt die sachliche Gewerbesteuer-

pflicht frühestens mit dem Abschluss ei-

nes (wirksamen) Kaufvertrags über eine 

erste Immobilie, denn erst hierdurch 

wird der Händler in die Lage versetzt, 

seine Leistung am Markt anzubieten.  

 

In Abgrenzung dazu gehört bei Unter-

nehmen, deren Tätigkeit auf die Veräu-

ßerung von Waren gerichtet ist, bereits 

der gesamte Herstellungsprozess zum 

Gewerbebetrieb. Von einer sachlichen 

Gewerbesteuerpflicht ist daher bereits 

zum Zeitpunkt auszugehen, in dem der 

Händler mit den Einkaufsaktivitäten be-

ginnt. 

 

 

4. Besteuerung der Rückzah-
lung einer Kapitalforderung 
 

Im Urteil vom 25.10.2022 entschied der 

Bundesfinanzhof (BFH), ob und in wel-

cher Höhe die Rückzahlung eines unter 

dem Nominalwert erworbenen An-

spruchs auf Auszahlung eines Körper-

schaftsteuerguthabens zu Einkünften 

aus Kapitalvermögen führt. 

 

Ein Ehepaar wurde gemeinsam zur Ein-

kommensteuer veranlagt. Der Ehemann 

schloss mit einer GmbH, an der er nicht 

beteiligt war, einen Kaufvertrag. Es wur-

den drei Ansprüche auf Auszahlung von 

Körperschaftsteuerguthaben erworben 

in Höhe von 40 % der Nominalwerte der 

Forderungen. Der erste Anspruch wurde 

2015 an den Steuerpflichtigen ausge-

zahlt. Das Finanzamt erfasste diesen Ge-

winn bei den Kapitaleinkünften 2015. 

Der Steuerpflichtige hielt die Auszah-

lung dagegen für nicht steuerbar. 

 

Der BFH führt dazu aus, dass der An-

spruch auf Auszahlung eines Körper-

schaftsteuerguthabens eine sonstige Ka-

pitalforderung darstellt. In diesem Fall 

ist die Rückforderung einer unter dem 

Nominalwert erworbenen Kapitalforde-

rung nach den gesetzlichen Vorgaben als 

sonstige Kapitalforderung zu besteuern 

und nicht in einen Zins- und Tilgungsan-

teil aufzuteilen. Wenn der Rückzah-

lungsbetrag höher ist als die Anschaf-

fungskosten, führt die Rückzahlung ei-

ner Kapitalforderung zu steuerpflichti-

gen Einnahmen. Die Anschaffungskos-

ten für den Erwerb einer Forderung mit 

verschiedenen Fälligkeitszeitpunkten 

sind aufzuteilen und anteilig in dem Ver-

anlagungszeitraum abziehbar, in dem 

die jeweils fällige Teilrückzahlung zu-

fließt. Der Besteuerung steht auch nicht 

entgegen, dass der Steuerpflichtige nicht 

selbst eine Kapitalforderung durch die 

Gewährung eines Darlehens begründet 

hat, sondern eine solche Forderung 

durch eine Abtretung entgeltlich erwor-

ben hat. 

 

 

5. Erbfallkostenpauschale für 
Nacherben 
 

Das Erbschaftsteuergesetz hat für die an-

fallenden Kosten einer Bestattung und 

ähnliche Kosten sowie Aufwendungen 

zur Abwicklung, Regelung und Vertei-

lung des Nachlasses eine sog. Erbfall-

kostenpauschale geschaffen. Diese kann 

bei der Berechnung der Erbschaftsteuer 

ohne Nachweis steuermindernd abgezo-

gen werden. Inwiefern der Betrag durch 

einen Nacherben angesetzt werden kann, 
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hat der Bundesfinanzhof (BFH) am 

1.2.2023 entschieden. 

 

In dem Fall erbte der Ehemann der Ver-

storbenen, verstarb aber kurz darauf 

selbst, sodass die Nichte erbte. Das Fi-

nanzamt setzte Erbschaftsteuer für die 

Nacherbschaft gegen die Erbin fest, 

ohne Nachlassverbindlichkeiten zu be-

rücksichtigen. Die Nichte beantragte 

nachträglich noch den Pauschbetrag zu 

berücksichtigen, da dieser sowohl dem 

Vor- als auch dem Nacherben zustünde, 

da zwei getrennt zu beurteilende Erb-

fälle vorlägen.  

 

Finanzgericht und auch der BFH spra-

chen sich letztendlich für den Ansatz der 

Erbfallkostenpauschale auch beim 

Nacherben aus. Der Betrag ist für jeden 

Erbfall nur einmal zu gewähren. Die Ab-

folge von Vor- und Nacherbfall stellt je-

doch erbschaftsteuerlich nicht einen 

Erbfall mit mehreren Erben dar, sondern 

zwei Vorgänge als zwei getrennte Erb-

fälle. Dem entspricht es auch, den 

Pauschbetrag zweimal zu gewähren. Die 

Pauschale soll entstehende Nachlassre-

gelungskosten im weiteren Sinne abgel-

ten, dass diese zweimal anfallen, ist 

nicht ungewöhnlich. 

 

 

6. Steuerliche Begünstigung 
durch Fünftelregelung entfällt 
beigestaffelter Auszahlung 
 

Die Bestimmung der „Fünftelregelung“ 

dient der steuerlichen Entlastung, wenn 

außerordentliche Einkünfte für eine 

mehrjährige Tätigkeit erzielt werden, 

beispielsweise eine Abfindung oder eine 

nennenswerte Lohnnachzahlung. Durch 

die Anwendung dieser Regelung erfolgt 

eine Glättung der Steuerlast, die verhin-

dert, dass der eigene Steuersatz durch 

die außerordentlichen Einkünfte unver-

hältnismäßig in die Höhe schnellt. 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jedoch 

Einschränkungen formuliert: Die Fünf-

telregelung kann nicht in Anspruch ge-

nommen werden, wenn die außeror-

dentlichen Einkünfte über einen Zeit-

raum von drei Jahren (oder in einem an-

deren, nicht einzeln festgelegten Zeit-

raum) ausgezahlt werden. Dieser Grund-

satz findet selbst dann Anwendung, 

wenn die Abfindung ursprünglich in ei-

ner Gesamtsumme vereinbart war und 

die Verteilung auf mehrere Jahre durch 

Umstände begründet ist, die der Steuer-

pflichtige nicht beeinflussen konnte. 

 

Ausnahmen: Eine davon besteht, wenn 

im ersten Jahr lediglich ein kleiner Teil 

der Gesamtsumme ausgezahlt wird (we-

niger als 10 % laut einer Vereinfa-

chungsregel des Bundesfinanzministeri-

ums) und der überwiegende Anteil im 

zweiten Jahr. Eine weitere Ausnahme 

lässt der Bundesfinanzhof zu, wenn ne-

ben der Hauptleistung in späteren Jahren 

aus Gründen der „sozialen Fürsorge“ zu-

sätzliche Leistungen gewährt werden. 

Diese zusätzlichen Leistungen, wie bei-

spielsweise Hilfen für einen Arbeits-

platzwechsel oder Anpassungen an eine 

dauerhafte Arbeitsunfähigkeit, sind für 

die Anwendung der Fünftelregelung un-

schädlich, sofern sie weniger als 50 % 

der Hauptleistung betragen. 

 

 

7. Aufwendungen für ein 
Hausnotrufsystem 
 

Bei der Berechnung der Einkommens-

teuer können Steuerpflichtige Aufwen-

dungen für haushaltsnahe Beschäftigun-

gen, haushaltsnahe Dienstleistungen und 

Handwerkerleistungen steuermindernd 

geltend machen. 

 

Ob zu diesen Aufwendungen auch ein 

Hausnotrufsystem gehört, entschied am 
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15.2.2023 der Bundesfinanzhof. Eine 

Steuerpflichtige erwarb ein sog. Haus-

notrufsystem. Dazu gehörte die Gerä-

tebereitstellung und eine 24-Stunden-

Servicezentrale, nicht aber Pflege- und 

Grundversorgung, sowie der Sofort-Hel-

fer-Einsatz. Die Kosten dafür wurden als 

haushaltsnahe Dienstleistungen in der 

Einkommensteuererklärung angegeben. 

 

Haushaltsnahe Dienstleistungen sind ge-

setzlich nicht genau definiert, nach der 

Rechtsprechung müssen die Leistungen 

eine hinreichende Nähe zur Haushalts-

führung aufweisen, sollten gewöhnlich 

durch Mitglieder des Haushalts oder ent-

sprechende Beschäftigte in regelmäßi-

gen Abständen erledigt werden können 

und dem Haushalt dienen. 

 

Den Aufwendungen für das Hausnot-

rufsystem liegt zwar eine haushaltsnahe 

Dienstleistung zugrunde, da es eine Ruf-

bereitschaft im Notfall für die Steuer-

pflichtige sicherstellt, was ansonsten 

von den übrigen Mitgliedern der Haus-

haltsgemeinschaft übernommen worden 

wäre. Allerdings wird die Dienstleistung 

nicht im Haushalt erbracht. Die Klägerin 

zahlte nicht nur für die Bereitstellung 

der erforderlichen Technik, mittels derer 

der Kontakt zu der Einsatzzentrale aus-

gelöst wird, sondern insbesondere für 

das Bereithalten des Personals für die 

Entgegennahme eines eventuellen Not-

rufs und anschließende Kontaktierung 

anderer Personen. Die wesentliche 

Dienstleistung ist mithin die Bearbei-

tung von eingehenden Alarmen und die 

Verständigung von Bezugspersonen, des 

Hausarztes etc. per Telefon und nicht 

das Rufen des Notdienstes durch die 

Klägerin selbst. Im Ergebnis stellte der 

BFH fest, dass für ein Hausnotrufsystem 

ohne unmittelbare Soforthilfe keine 

Steuerermäßigung gewährt wird. 
 

 

8. Anerkennung einer Fettab-
saugung (Liposuktion) als 
außergewöhnliche Belas-
tung 

 

Im einem vom Bundesfinanzhof am 

23.3.2023 entschiedenen Fall litt eine 

Frau an einem Lipödem und wurde einer 

sog. Liposuktion unterzogen. Die Kos-

ten für die Behandlung wurden nicht von 

ihrer Krankenkasse erstattet und sie 

machte diese Aufwendungen steuerlich 

als außergewöhnliche Belastungen gel-

tend. 

 

Das Finanzamt lehnte dies zunächst ab 

mit der Begründung, die Frau habe vor 

der Behandlung kein ausgestelltes amts-

ärztliches Gutachten oder eine ärztliche 

Bescheinigung eines Medizinischen 

Dienstes der Krankenversicherung 

(MDK) vorgelegt und es handele sich 

nicht um eine wissenschaftlich aner-

kannte Behandlungsmethode. 

 

Der BFH kam zu dem Urteil, dass die Li-

posuktion zur Behandlung eines Lipö-

dems ab 2016 nicht mehr als wissen-

schaftlich anerkannt gelten kann. Die 

Aufwendungen wurden daher als außer-

gewöhnliche Belastungen anerkannt, 

trotz des fehlenden amtsärztlichen Gut-

achtens oder der ärztlichen Bescheini-

gung des MDK. 
 

 

9. Vorfälligkeitsentschädi-
gung – kein Anspruch bei fehler-
hafter Angabe zur Berechnungs-
methode 
 
Der Darlehensgeber kann im Fall der 

vorzeitigen Rückzahlung eine angemes-

sene Vorfälligkeitsentschädigung für 

den unmittelbar mit der vorzeitigen 

Rückzahlung zusammenhängenden 

Schaden verlangen, wenn der Darle-

hensnehmer zum Zeitpunkt der Rück-

zahlung Zinsen zu einem gebundenen 
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Sollzinssatz schuldet. Ein Allgemein-

Verbraucherdarlehensvertrag muss u.a. 

klar und verständlich formulierte Anga-

ben über die Berechnungsmethode des 

Anspruchs auf Vorfälligkeitsentschädi-

gung beinhalten, soweit der Darlehens-

geber beabsichtigt, diesen Anspruch gel-

tend zu machen, falls der Darlehensneh-

mer das Darlehen vorzeitig zurückzahlt. 

Der Anspruch auf Vorfälligkeitsent-

schädigung ist ausgeschlossen, wenn 

z.B. im Vertrag die Angaben über die 

Laufzeit des Vertrags, das Kündigungs-

recht des Darlehensnehmers oder die 

Berechnung der Vorfälligkeitsentschä-

digung unzureichend sind. 

 

Die in einem Immobiliendarlehensver-

trag mit fester Zinsbindung enthaltene 

Angabe zur Berechnungsmethode der 

Vorfälligkeitsentschädigung ist dann 

fehlerhaft im Sinne der o.g. Regelung 

und steht einem Anspruch der Bank auf 

Vorfälligkeitsentschädigung entgegen, 

wenn darin auf die Wiederanlage in 

„kongruenten Kapitalmarkttiteln öffent-

licher Schuldner“ abgestellt wird. Dies 

entschieden die Richter des Saarländi-

schen Oberlandesgerichts in ihrem Ur-

teil v. 26.1.2023. 

 

Der finanzielle Nachteil des Darlehens-

gebers liegt nach der Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs bei der in die-

sem Fall von der Bank gewählten „Ak-

tiv-Passiv-Methode“ - in der Differenz 

zwischen den Zinsen, die der Darlehens-

nehmer bei Abnahme des Darlehens und 

vereinbarungsgemäßer Durchführung 

des Vertrags tatsächlich gezahlt hätte, 

und der Rendite, die sich aus einer lauf-

zeitkongruenten Wiederanlage der frei-

gewordenen Beträge in sicheren Kapi-

talmarkttiteln ergibt. Dabei ist die Ren-

dite einer Wiederanlage in Hypotheken-

pfandbriefen und nicht die Rendite von 

Wertpapieren der öffentlichen Hand zu-

grundezulegen. 

 

 

10. „Fahrt ins Blaue“ – Be-
stimmungsrecht des Reiseveran-
stalters 
 

Bei einer Überraschungsreise (z.B. 

„Fahrt ins Blaue“) ohne vorherige 

Kenntnis von Reiseziel und Reisepro-

gramm kann der Reiseveranstalter über 

die von ihm zu erbringenden Leistungen 

bestimmen. Sobald er jedoch den Rei-

senden ein Reiseprogramm aushändigt, 

sind die darin genannten Leistungen für 

ihn verbindlich. Sein Bestimmungsrecht 

übt der Reiseveranstalter also nicht erst 

mit der tatsächlichen Leistungserbrin-

gung aus, sondern bereits mit der Aus-

händigung des Reiseprogramms. 

 

Dem Bundesgerichtshof lag dazu fol-

gender Sachverhalt zur Entscheidung 

vor: Ein Reiseveranstalter bewarb eine 

Tour als „Fahrt ins Blaue“. Diese Tour 

mit unbekanntem Ziel und einem Ge-

samtpreis von ca. 2.140 € wurde über ein 

Reisebüro für elf Leute gebucht.  

Das bis dahin unbekannte Reisepro-

gramm wurde bei der Abfahrt verteilt. 

Darin war eine Fahrt nach Hamburg mit 

einer Museumsführung, einer großen 

Hafenrundfahrt und als Höhepunkt ein 

Musical-Besuch aufgeführt. Aufgrund 

der Corona-Pandemie musste der Musi-

cal-Besuch entfallen und als Ersatz 

wurde eine 3-stündige Stadtrundfahrt 

unternommen. 

 

Der BGH sprach den Reisenden eine 

von ihnen verlangte Minderung des Rei-

sepreises zu, da die durchgeführte Stadt-

rundfahrt keine gleichartige und gleich-

wertige Ersatzleistung gegenüber dem 

Musical-Besuch war. 
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11. Keine Panoramafreiheit für 
Drohnenaufnahmen 
 

Nach dem Gesetz über Urheberrecht und 

verwandte Schutzrechte ist es zulässig, 

Werke, die sich bleibend an öffentlichen 

Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, 

z.B. durch Lichtbild oder durch Film zu 

vervielfältigen, zu verbreiten und öffent-

lich wiederzugeben. Bei Bauwerken er-

strecken sich diese Befugnisse nur auf 

die äußere Ansicht. 

 

Die Einschränkung des Urheberrechts 

durch die Panoramafreiheit, die eine un-

entgeltliche Nutzung gestattet, schließt 

jedoch nur diejenigen Perspektiven ein, 

die von öffentlichen Wegen, Straßen 

oder Plätzen aus bestehen. Hierzu gehört 

nicht der Luftraum. Der Einsatz von 

Hilfsmitteln zur Erlangung einer anderen 

Perspektive ist nicht mehr von der Pano-

ramafreiheit gedeckt. Dies hatte bereits 

der Bundesgerichtshof für den Einsatz 

einer Leiter entschieden. Für den Einsatz 

einer Drohne kann nichts anderes gelten, 

sodass die mittels einer Drohne gefertig-

ten Bildaufnahmen nicht von der Panora-

mafreiheit gedeckt sind.  

 

 

12. Endgehaltsbezogene Be-
triebsrente und Teilzeit 
 

Eine Betriebsrentenzusage kann zuläs-

sig auf das im letzten Kalenderjahr vor 

dem Ausscheiden durchschnittlich bezo-

gene Monatsgehalt abstellen, um die Be-

triebsrentenleistungen zu berechnen, 

und dieses im Fall von Teilzeitbeschäf-

tigung innerhalb der letzten zehn Jahre 

vor dem Ausscheiden mit einem Faktor 

für den durchschnittlichen Beschäfti-

gungsumfang in diesem Zeitraum modi-

fizieren. Zu dieser Entscheidung kam 

das Bundesarbeitsgericht (BAG) in sei-

nem Urteil v. 20.6.2023. 

 

Die Richter des BAG führten aus, dass 

bei einer endgehaltsbezogenen Betriebs-

rentenzusage, selbst wenn diese zudem 

die erbrachte Dienstzeit honoriert, auf 

das zuletzt maßgebliche Entgelt auch bei 

Teilzeitkräften abgestellt werden darf. 

Die endgehaltsbezogene Betriebsrente 

dient insoweit dem legitimen Zweck der 

Erhaltung des letzten im Erwerbsleben 

erarbeiteten Lebensstandards im Ruhe-

stand. Hierbei ist es nicht zu beanstan-

den, wenn die Zusage einen Betrach-

tungszeitraum von zehn Jahren vor dem 

Ausscheiden zur Bestimmung des maß-

geblichen durchschnittlichen Beschäfti-

gungsumfangs von Teilzeitbeschäftigten 

zugrundelegt. Diese werden dadurch 

nicht unzulässig benachteiligt. Die 

Klage einer von Mai 2005 bis zu ihrem 

Ausscheiden im September 2020 in Teil-

zeit beschäftigten Arbeitnehmerin hatte 

damit keinen Erfolg. 

 

 

13. AU bei Erkrankung im 
Ausland 
 

Nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz ist 

ein Arbeitnehmer, der sich bei Beginn 

der Arbeitsunfähigkeit (AU) im Ausland 

aufhält, verpflichtet, dem Arbeitgeber 

die AU, deren voraussichtliche Dauer 

und die Adresse am Aufenthaltsort in 

der schnellstmöglichen Art der Über-

mittlung mitzuteilen. Die durch die Mit-

teilung entstehenden Kosten hat der Ar-

beitgeber zu tragen. Darüber hinaus ist 

ein Arbeitnehmer, wenn er Mitglied ei-

ner gesetzlichen Krankenkasse ist, ver-

pflichtet, auch dieser die AU und deren 

voraussichtliche Dauer unverzüglich an-

zuzeigen. Dauert die AU länger als an-

gezeigt, so ist der Arbeitnehmer ver-

pflichtet, der gesetzlichen Krankenkasse 

die voraussichtliche Fortdauer der AU 

mitzuteilen. 
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Die von einem Arzt im Ausland ausge-

stellte AU-Bescheinigung hat i.d.R. den 

gleichen Beweiswert wie die Bescheini-

gung eines Arztes in Deutschland. Sie 

muss jedoch erkennen lassen, dass der 

Arzt im Ausland unterschieden hat zwi-

schen einer bloßen Erkrankung und ei-

ner mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen 

Krankheit. Also eine Beurteilung ent-

sprechend den Begriffen aus dem deut-

schen Arbeits- und Sozialversicherungs-

recht. 

 

 

14. Offene Videoüberwachung 

– Verwertungsverbot 

 

Einem Arbeitnehmer wurde vorgewor-

fen, eine sog. Mehrarbeitsschicht ab-

sichtlich nicht zu leisten, aber bezahlt zu 

bekommen. Nach seinen Angaben hatte 

er zwar an dem Tag zunächst das Werks-

gelände betreten. Die auf einen anony-

men Hinweis hin erfolgte Auswertung 

der Aufzeichnungen einer durch ein Pik-

togramm ausgewiesenen und auch sonst 

nicht zu übersehenden Video-kamera an 

einem Tor zum Werksgelände ergab 

nach den Angaben des Arbeitsgebers 

aber, dass er dieses noch vor Schichtbe-

ginn wieder verlassen hatte.  

 

In einem Kündigungsschutzprozess be-

steht grundsätzlich kein Verwertungs-

verbot von Aufzeichnungen aus einer of-

fenen Videoüberwachung, die vorsätz-

lich vertragswidriges Verhalten des Ar-

beitnehmers belegen sollen. Das gilt 

auch dann, wenn die Überwachungs-

maßnahme des Arbeitgebers nicht in je-

der Hinsicht den Vorgaben des Bundes-

datenschutzgesetzes bzw. der Daten-

schutz-Grundverordnung entsprach. 

 

 

 

 

15. Erneuerung von Rauch-
warnmeldern  
 

Die Erneuerung von Rauchwarnmeldern 

stellt anders als deren erstmaliger Ein-

bau grundsätzlich keine Modernisierung 

dar, wenn mit ihr eine technische Ver-

besserung oder sonstige Aufwertung 

nicht verbunden ist. 

 

Der Vermieter ist aufgrund einer solchen 

Erneuerungsmaßnahme deshalb auch 

dann nicht zu einer Erhöhung der Miete 

berechtigt, wenn die zu einem früheren 

Zeitpunkt erfolgte erstmalige Ausstat-

tung der Mietwohnung mit Rauchwarn-

meldern weder zu einer zusätzlichen Be-

lastung des Mieters mit Betriebskosten 

noch zu einer Mieterhöhung geführt hat. 

 

 

16. Behördliche Nutzungsun-
tersagung – außerordentliche 
Kündigung eines Mietvertrags 
 

Nach den Bestimmungen des Bürgerli-

chen Gesetzbuchs (BGB) kann jede Ver-

tragspartei das Mietverhältnis aus wich-

tigem Grund außerordentlich fristlos 

kündigen. Ein wichtiger Grund liegt u.a. 

dann vor, wenn dem Mieter der vertrags-

gemäße Gebrauch der Mietsache ganz 

oder zum Teil nicht rechtzeitig gewährt 

oder wieder entzogen wird. Dies ist ins-

besondere beim Auftreten eines Man-

gels der Fall, welcher dem vertragsge-

mäßen Gebrauch der Mietsache durch 

den Mieter entgegensteht. Außer reinen 

Beschaffenheitsfehlern der Mietsache 

können auch behördliche Beschränkun-

gen und Gebrauchshindernisse die 

Tauglichkeit der Mietsache zum ver-

tragsgemäßen Gebrauch in einer Weise 

aufheben oder mindern, dass sie einen 

Mangel i.S. des BGB begründen. 

 

Diesem Beschluss des Oberlandesge-

richts Dresden v. 27.3.2023 lag der 



 K ∙G ∙ J ∙W 
  K lemm, Giesemann & Partner  

 Steuerberatungsgesellschaft mbB 

 

Seite 9 von 11 

  Stand: 27. Juli 2023 

 

Dipl.-Kaufmann *** 

Joachim Klemm  
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 

 
Dipl.-Kaufmann (FH) 

Eckhardt Giesemann * 
Steuerberater 

 
Dipl.-Finanzwirt (FH) 

Stefan Dierkes, M.R.F ** 
Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, 
FA für Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Steuerberater, verei-
digter Buchprüfer 

 
Rainer Wallschlag 
Steuerberater 

 
Ingo Tietjen * 
Steuerberater 

angestellt gem. § 58 StBerG  
 
 
 

Sitz der Gesellschaft: 
26125 Oldenburg 
Wilhelmshavener  
Heerstrasse 50 
T: 0441 / 923100 – 0 
F: 0441 / 923100 – 99 
e-mail: oldenburg@kgjw.de 
 
Zweigniederlassung: 
26817 Rhauderfehn 
Untenende 62 b 
T:  04952 / 56 19  
F:  04952 / 67 77 
e-mail: rhauderfehn@kgjw.de 
 
Zweigniederlassung: 
26789 Leer 
Heisfelder Straße 81 
T: 0491 / 91 20 698-0 
F: 0491 / 91 20 698-99  
e-mail: leer@kgjw.de 
 
www.KGJW.de 
kanzlei@kgjw.de 
 
 
eingetragen im  
Partnerschaftsregister  
des Amtsgerichts  
Hannover Nr. 200534 
 
 

 

*  

 
 

Kooperationen: 
** Kranz, Dierkes & Partner mbB Rechts-

anwälte, Oldenburg 
***ACUS Klemm und Partner mbB Wirt-

schaftsprüfergesellschaft 
 
 

 
  

 

nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Im 

Jahr 2020 stellte das Bauaufsichtsamt 

der Stadt Dresden bei einer Brand-

schutzinspektion fest, dass es an einem 

gewerblich vermieteten Objekt brand-

schutztechnische Mängel gab. Der Ver-

mieter erhielt eine Mitteilung von der 

Bauaufsicht und kündigte an, eine Lö-

sung für das brandschutztechnische 

Problem zu erarbeiten, unternahm je-

doch keine entsprechenden baulichen 

Maßnahmen. Da keine Abhilfe durch 

bauliche Maßnahmen erfolgte, verfügte 

die Bauaufsicht die Untersagung der 

Nutzung der gemieteten Räume. Darauf-

hin kündigte der Mieter das Mietverhält-

nis außerordentlich und fristlos, hilfs-

weise ordentlich zum 31.12.2021. Die 

Richter kamen zu dem Entschluss, dass 

die außerordentliche Kündigung recht-

mäßig war. 

 

17. Mietvertrag – Schriftfor-
merfordernis bei Verschiebung 
von Fälligkeitsterminen 
 

Gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch 

ist es erforderlich, dass ein Mietvertrag, 

der länger als ein Jahr dauern soll, 

schriftlich abgeschlossen wird. Wenn 

dies nicht der Fall ist, gilt er für unbe-

stimmte Zeit. Zur Wahrung der Schrift-

form ist es grundsätzlich erforderlich, 

dass sich die wesentlichen Vertragsbe-

dingungen – insbesondere Mietgegen-

stand, Mietzins sowie Dauer und Par-

teien des Mietverhältnisses – aus der 

Vertragsurkunde ergeben. Für Abände-

rungen gelten dieselben Grundsätze wie 

für den Ursprungsvertrag. Sie bedürfen 

deshalb ebenfalls der Schriftform, es sei 

denn, dass es sich um unwesentliche Än-

derungen handelt. 

 

Soll die Fälligkeit der Zahlung der Net-

tomiete und die Verschiebung der Fäl-

ligkeit der Betriebskostenvorauszahlung 

geändert werden, bedarf dieses ebenfalls 

der Schriftform. 

 

 

18. Bedienung des Touch-
screens im Auto 
 

Die integrierten Bildschirme in Fahrzeu-

gen werden zunehmend größer und 

übernehmen eine Vielzahl von Funktio-

nen im Zusammenhang mit dem Naviga-

tionssystem. Sie beschränken sich je-

doch häufig nicht mehr nur darauf, die 

beste Route vorzuschlagen, sondern bie-

ten ein umfassendes Unterhaltungssys-

tem und man kann darüber ggf. auch 

Fahrzeugfunktionen steuern. 

 

Dabei ist zu beachten, dass nach der 

Straßenverkehrsordnung alle elektroni-

schen Geräte nur benutzt werden dürfen, 

wenn hierfür das Gerät weder aufge-

nommen noch gehalten werden muss, 

sondern ein kurzer Blick ausreicht oder 

die Bedienung per Sprachsteuerung 

möglich ist.  

 

Damit sind nicht nur Smartphones ge-

meint, sondern beispielsweise auch eine 

Smartwatch oder auch das Navigations-

gerät. Eine händische Zieleingabe wäh-

rend der Fahrt ist nicht erlaubt. Die Steu-

erung originärer Fahrzeugfunktionen 

wie z.B. die Beleuchtung, die Heizung 

oder die Scheibenwischer per Touch-

screen sind davon nicht betroffen. Aller-

dings nur dann, wenn dafür der Blick nur 

kurz von der Fahrbahn abgewendet 

wird. 

 

19. Verwertung von Dashcam-
aufnahmen 
 

Eine Dashcam ist eine Kamera, die wäh-

rend der Fahrt das Verkehrsgeschehen 

aufzeichnet. Sie wird meistens an der 

Windschutzscheibe oder am Armaturen-
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brett befestigt. Eine anlasslose Auf-

zeichnung durch eine Dashcam verstößt 

jedoch gegen die Bestimmungen zum 

Datenschutz. Die Richter des Landesar-

beitsgerichts Düsseldorf entschieden am 

19.1.2023, dass bei einer gebotenen In-

teressenabwägung im Hinblick auf die in 

dem Fall in Rede stehende vorsätzliche 

Sachbeschädigung kein Beweisverwer-

tungsverbot vorliegt. 

 

In dem entschiedenen Fall hatte ein Ar-

beitnehmer in seinem Transporter eine 

Dashcam angebracht. Am Morgen des 

16.2.2021 parkte er vor Arbeitsbeginn 

gegen 7.00 Uhr sein Fahrzeug auf dem 

städtischen Parkplatz. Kurze Zeit später 

stellte ein Kollege seinen Wagen dane-

ben ab. Als der Transporterfahrer gegen 

9.00 Uhr zum Wagen zurückkehrte, war 

dieser an der rechten Seite an Beifahrer- 

und Schiebetür zerkratzt. Wer dafür ver-

antwortlich ist, blieb streitig. Die LAG-

Richter kamen zu der Entscheidung, 

dass hier die Dashcamaufnahmen als 

Beweis herangezogen werden konnten. 
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Dipl.-Kaufmann *** 

Joachim Klemm  
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 

 
Dipl.-Kaufmann (FH) 

Eckhardt Giesemann * 
Steuerberater 

 
Dipl.-Finanzwirt (FH) 

Stefan Dierkes, M.R.F ** 
Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, 
FA für Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Steuerberater, verei-
digter Buchprüfer 

 
Rainer Wallschlag 
Steuerberater 

 
Ingo Tietjen * 
Steuerberater 

angestellt gem. § 58 StBerG  
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Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht 
übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 

10.8.2023 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.8.2023 

Sozialversicherungsbeiträge 
29.8.2023 

  

 

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2023 = 3,12 % 
 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 % 
 1.7.2016 – 31.12.2022 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 
Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 
Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

  

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2023:  Juni = 116,8; Mai = 116,5; April = 116,6; März 
=116,1;  
 Februar = 115,2;  Januar = 114,3 
2022: Dezember = 113,2; November = 113,7; Oktober = 
113,5;  
 September = 112,7;  August = 110,7; Juli 
= 110,3 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  

  

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

